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Privatpersonen als Vormund
Von Jules Portmann

Diplomarbeit an der Schule für Soziale Arbeit Zürich, 1958

(Ausleihe durch die Bibliothek des Zentralsekretariates der Pro Juventute, Zürich)

Sinn und Zweck der Vormundschaft ist Hilfe am Hilfebedürftigen. Ihr Ziel
ist, den Bevormundeten in die menschliche Gesellschaft einzugliedern und ihm zu
helfen, seine Angelegenheiten schließlich selber zu erledigen. Es gilt daher, den
Schutzbefohlenen entsprechend seinen Interessen in allen Belangen zu vertreten,
sein Vermögen zu verwalten und ihm in allen persönlichen Angelegenheiten
behilflich zu sein. Doch ohne eine eingehende Betreuung können die Ziele der
Vormundschaft nicht erreicht werden. Daher muß der Vormund ein besonderes
Augenmerk auf die individuelle Fürsorge und Betreuung legen. Dies ist ihm aber
nur möglich, wenn er die Bedürfnisse seines Mündels erkennt, versteht und auf sie

eingeht. Er muß die äußere Hilfe nach diesen Bedürfnissen richten und dabei die
äußeren Umstände berücksichtigen. Für eine gute Betreuung ist der Kontakt und
die helfende Beziehung von großer Bedeutung.

Eine differenzierte Betreuung stellt aber nicht nur erhebliche Anforderungen
an das Wissen, sondern vor allem auch an die Persönlichkeit des Vormundes. Da
Privatvormünder meistens nur geringe Kenntnisse für die Führung einer Vormundschaft

mitbringen, fragt es sich, ob und wie sich Privatpersonen als Vormünder
bewähren. Die vorliegende Arbeit versucht, diese Fragen zu beantworten. Dabei
richtet sich der Maßstab für die Beurteilung nach allgemein gültigen fürsorgerischen
Grundsätzen. Es wird untersucht, wie der Vormund dem Mündel begegnet, wie
eisernen Verpflichtungen nachkommt und in welchem Maß er den Kontakt pflegt.
Es wird das Problem des Pflegeplatzes, der Versorgung und der Familienbetreuung

abgeklärt und auf anscheinend unbedeutende Momente eingegangen.

In den Schlußfolgerungen stellt der Verfasser fest, daß sich die Privatvormünder

in den 25 untersuchten Fällen im allgemeinen gut bis sehr gut bewähren.
Daß das Resultat erfreulich ausfällt, ist vor allem der sorgfältigen Auswahl des
Privatvormundes durch die Vormundschaftsbehörden zu verdanken. Es muß
angenommen werden, daß sich diese Privatpersonen vor allem auf Grund ihrer
Persönlichkeit als Vormund bewähren, da ihnen spezielle rechtliche und fürsorgerische
Kenntnisse fehlen. Auch trägt die Aufwendung von viel Zeit zur erfolgreichen
Führung der Vormundschaft bei. Überall dort, wo der Vormund nebst seinem Herzen

auch den gesunden Menschenverstand sprechen läßt, scheint die Betreuung
mit Hilfe eines Beraters zu guten Erfolgen zu führen.

Die Beratungen durch eine Drittperson können für den Privatvormund eine
große Hilfe sein. Leider geschieht aber in dieser Hinsicht noch sehr wenig. In
größeren Gemeinden (Stadt), wo die Vormundschaftsbehörde wegen großer
Arbeitsbelastung nicht mehr in der Lage ist, ihre Privatvormünder selber eingehend zu
beraten, sollten Stellen unter Führung erfahrener Fachleute, zum Beispiel eines
Amtsvormundes, geschaffen werden, bei denen die Privatvormünder sowohl in
verwaltungstechnischer und rechtlicher als auch in psychologischer und fürsorgerischer

Hinsicht Rat holen können. Dadurch wäre es möglich, vermehrt
Privatpersonen als Vormund einzusetzen, so daß die Amtsvormünder entlastet und mehr
Zeit für die Betreuung pathologischer Fälle gewinnen würden. Für Fälle, die in
erster Linie viel Zeit für eine individuelle Betreuung benötigen, eignet sich nach
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dem Dafürhalten des Verfassers bei den noch herrschenden Verhältnissen der
Privatvormnnd ebensosehr, wenn nicht besser, wie der Amtsvormund.

Es müßten also im vermehrten Maß Privatpersonen geworben und eingesetzt
werden. Der Werbung um Privatvormünder sollte aber unbedingt die Schulung
und Aufklärung derselben folgen. Eine solche Aufbauarbeit würde nicht nur dem
Privatvormund die Aufgabe wesentlich erleichtern, sondern sie würde sich besonders

auch auf die Bevormundeten segensreich auswirken.
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